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Während der Covid-19-Pandemie und der 
damit einhergehenden Lockdowns haben viele 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unter Zurverfü-
gungstellung der notwendigen Betriebsmittel 
ins Home-Office »geschickt«, um ihren Betrieb 
nach Möglichkeit weiter aufrechtzuerhalten. 
Durch das neue »Home-Office-Gesetz«, das mit 
1. April 2021 in Kraft trat, wurde eine gesetz-
liche Basis geschaffen, um den gesteigerten 
Bedarf an Home-Office-Arbeit ergänzend zu 
regeln. Das als Kompromiss nach monatelan-
gen Verhandlungen einer Arbeitsgruppe ent-
standene Gesetz schuf allerdings nur in Ein-
zelfragen Klarheit und hinterließ viele Lücken 
und Unstimmigkeiten, die es für die aktuelle 
Gestaltung von Home-Office-Arbeit zu lösen 
bzw. zumindest zu überbrücken gilt, bzw. die 
durch den Gesetzgeber im Rahmen der geplan-
ten Evaluierung Ende 2022 angepasst werden 
müssen.
Die wesentlichen Abgrenzungsfragen in der 
Praxis und was innerhalb des neuen rechtli-
chen Rahmens generell bei der Vereinbarung 
von Home-Office-Tätigkeit – vor allem im Aus-
land – zu beachten ist, fasst dieser Artikel zu-
sammen.

Definition der »Regelmäßigkeit« 
der Home-Office-Arbeit
Laut § 2h Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsge-
setz (kurz »AVRAG«) liegt Home-Office-Tätigkeit 
dann vor, wenn ein Arbeitnehmer »regelmäßig« 
Arbeitsleistungen in der Wohnung erbringt. 
Weder die Gesetzesmaterialien noch die Rege-
lung selbst geben Auskunft darüber, was unter 
»regelmäßigem« Arbeiten im Home-Office zu 
verstehen ist bzw. welche Voraussetzungen da-
für zu erfüllen sind. Auch eine gewisse Band-
breite an Home-Office-Tagen pro Woche oder 
die Vorgabe einer Mindeststundenanzahl im 
Home-Office ist für die Qualifikation als »regel-
mäßige Home-Office-Arbeit« nicht gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Abgrenzung ist insofern 
wesentlich, als nur bei Home-Office-Arbeit iSd 
AVRAG die Arbeitgeber den Arbeitnehmern die 

digitalen Arbeitsmittel wie Laptop, Internet-
verbindung und gegebenenfalls Diensthandy 
bereitstellen müssen und sonst nur die allge-
meinen Vorgaben für die Zurverfügungstellung 
von Betriebsmitteln und deren Abdingbarkeit 
in § 1014 ABGB bestehen. Aus den Erläuterun-
gen geht insofern nur hervor, dass diese Ver-
pflichtung dann nicht besteht, wenn die Aus-
übung von Home-Office bloß im Anlassfall (als 
sog. »Eintagsfliege«) erfolgt ist, ohne dass von 
den Arbeitsvertragsparteien weitere regelmä-
ßige Einsätze im Home-Office beabsichtigt wä-
ren. Auch diese Regelung lässt jedoch offen, an-
hand welcher Kriterien die Regelmäßigkeit zu 
messen ist. Einzig die neu in § 16 Abs 1 Z 7a lit a 
EStG eingeführte steuerrechtliche Möglichkeit 
zur Absetzbarkeit des ergonomischen Mobi-
liars, wie Arbeitssessel oder -tische, legt einen 
gewissen Mindestmaßstab zur Bestimmung 
der »Regelmäßigkeit« fest, indem mindestens 
26 Home-Office-Tage im Jahr vorliegen müssen, 
um die Kosten im Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung geltend machen zu können. Ein 
solches Ausmaß an Regelmäßigkeit wird bis 
zu einer abweichenden Klarstellung durch Ge-
setzgeber oder Rechtsprechung auch als Maß-
stab für die Verpflichtung des Arbeitgebers 
zur Bereitstellung von digitalen Arbeitsmitteln 
für Mitarbeiter im Home-Office herangezogen 
werden können.

Mindestinhalt einer  
Home-Office-Vereinbarung/Policy
Die neuen gesetzlichen Regelungen schreiben 
an sich keinen Mindestinhalt einer Home- 
Office-Vereinbarung vor. Es ist daher – so wie in 
den Erläuterungen festgehalten – ausreichend, 
dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine 
Home-Office-Tätigkeit einvernehmlich fest-
legen und dem Arbeitgeber kein Recht einge-
räumt wird, Arbeitnehmer einseitig ins Home-
Office zu schicken. Wesentlich ist in der Praxis 
aufgrund der damit verbundenen Konsequen-
zen insbesondere in steuerrechtlicher Hinsicht 
und in puncto Arbeitszeitaufzeichnungen, dass 
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in der Home-Offi  ce-Vereinbarung eine gewisse 
Konkretisierung der Erbringung der Arbeit im 
Home-Offi  ce und der damit verbundenen Be-
dingungen vereinbart wird (ausschließliches 
Arbeiten im Home-Offi  ce, alternierende Tätig-
keit im Home-Offi  ce und im Büro, z. B. zwei Tage 
im Home-Offi  ce und drei Tage im Büro). Zur 
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben ist nicht 
erforderlich, dass Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bereits in der Home-Offi  ce-Vereinbarung 
die genauen Tage (z. B. Montag, Mittwoch und 
Freitag) festlegen, an denen ein Arbeitnehmer 
von zu Hause bzw. im Büro arbeiten wird. Um 
dem Arbeitgeber gewisse Flexibilität einzuräu-
men, kann in der Home-Offi  ce-Vereinbarung uE 
jedoch vorgesehen werden, dass der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer einseitig vorschreiben 
kann, an welchen Tagen von zu Hause gearbei-
tet werden darf, wenn in der Home-Offi  ce-Ver-
einbarung ein Rahmen (in dem Arbeitnehmer 
von zu Hause bzw. im Büro arbeiten dürfen) 
vereinbart wurde und der Arbeitgeber die-
ses Recht innerhalb dieses Rahmens und der 
Grenzen billigen Ermessens ausübt. Diesfalls 
könnte der Arbeitgeber (im Rahmen billigen 
Ermessens) auch vorschreiben, dass ein Arbeit-
nehmer an bestimmten Tagen aus Produktivi-
täts- oder aus geschäftlichen Gründen im Büro 
anwesend sein muss. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, die konkreten Tage im Home-Of-
fi ce gemeinsam mit dem Arbeitnehmer unter 
Einhaltung gewisser Vorlaufzeiten (von z. B. ein 
bis zwei Wochen) festzulegen, wenn eine Auf-
teilung der Arbeitstage auf Home-Offi  ce und 
Büro bzw. Betrieb vereinbart wurde. Soll ein 
Arbeitnehmer immer an den gleichen Arbeits-
tagen innerhalb einer Woche im Home-Offi  ce 
sein, kann dies gleich in der Home-Offi  ce-Ver-
einbarung fi xiert werden; einseitige Änderun-
gen der Verteilung der Arbeitstage im Büro und 
im Home-Offi  ce sind in diesem Fall nicht mehr 
möglich. Auch im Home-Offi  ce gilt zudem – 
sofern nichts anderes vereinbart wurde – die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (vor allem 
deren Ausmaß und zeitliche Lage) unverändert 
weiter.

In der Home-Offi  ce-Vereinbarung sollte fer-
ner der konkrete Ort der Arbeitsleistung im 
Home-Offi  ce festgehalten werden, um die An-
wendbarkeit der erwähnten Bestimmungen des 
Home-Offi  ce-Gesetzes und von dessen Begüns-
tigungen sicherzustellen. Als »Wohnung« iSd 
§ 2h AVRAG zählt laut den Materialien grund-
sätzlich die Privatwohnung des Arbeitnehmers 
oder seine Wohnung als Nebenwohnsitz, aber 
auch die Wohnung eines nahen Angehörigen 
oder Lebensgefährten (aber nicht etwa ein öf-
fentlicher Coworking-Space oder ein Kaff ee-

haus). Den Mitarbeitern kann daher eingeräumt 
werden, dass Home-Offi  ce grundsätzlich in den 
in § 2h AVRAG defi nierten Arbeitsorten möglich 
ist, sofern diese im Inland liegen (zu Fragen von 
Home-Offi  ce im Ausland siehe weiter unten), 
wobei die Arbeitnehmer die betreff enden 
Arbeitsorte auch aus steuerlichen Gründen mit-
zuteilen haben (weil davon etwa das Vorliegen 
einer Dienstreise abhängt); alternativ sollte der 
konkrete Arbeitsort im Home-Offi  ce gleich ver-
traglich mit den Arbeitnehmern fi xiert werden.

Viele Unternehmen haben in den letzten Mo-
naten zu Zwecken der Vereinheitlichung eine 
allgemeine Home-Offi  ce-Richtlinie mit den je-
weiligen Rahmenbedingungen des Home-Of-
fi ce im konkreten Unternehmen bzw. Konzern 
erlassen, die durch die oben erwähnte, oft sehr 
kurz gehaltene Home-Offi  ce-Vereinbarung  
ergänzt wird. Zum Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung kommt es dagegen – mangels 
deren Erzwingbarkeit – nur bei rascher Er-
zielung eines Konsenses mit dem Betriebsrat. 
Laut den Materialien sind unter den »Rahmen-
bedingungen« insbesondere die Bereitstellung 
von Arbeitsmitteln und deren Privatnutzung, 
das Rückkehrrecht vom Home-Offi  ce in die Be-
triebsstätte und Regelungen zum (pauschalen) 
Kostenersatz zu verstehen. Die Richtlinie dient 
als Grundlage für die jeweiligen Einzelverein-
barungen, die mit den Arbeitnehmern über die 
Home-Offi  ce-Arbeit als solche zu treff en sind.
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Beendigungsmöglichkeiten
im Home-Offi  ce
Der Gesetzgeber hat den Arbeitsvertragspartei-
en die Möglichkeit eingeräumt, die Home-Of-
fi ce-Vereinbarung bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zum Letzten eines Kalendermo-
nats aufzulösen; das gilt grundsätzlich auch 
ohne diesbezügliche Vereinbarung. Eine frist-
lose Beendigung der Home-Offi  ce-Vereinba-
rung ist laut Gesetz dagegen nicht vorgesehen.
Zudem können auch eine Befristung sowie 
weitere Kündigungsregelungen in der Home-
Offi  ce-Vereinbarung vorgesehen werden, was 
zusätzliche Flexibilität schaff en kann. Die Ver-
einbarung eines Vorbehalts des Arbeitgebers, 
laut dem er die Arbeitnehmer einseitig ins 
Home-Offi  ce schicken oder aus diesem zurück-
rufen kann, ist – wie erwähnt – unzulässig. Die 
Vereinbarung einer Kündigung ohne wichtigen 
Grund in der Home-Offi  ce-Vereinbarung ist 
jedenfalls zu empfehlen. Dabei ist zu beachten, 
dass der Gesetzgeber nicht konkret festgehal-
ten hat, ob die Kündigungsfrist der vereinbar-
ten Kündigungsmöglichkeit im Vergleich zur 
Aufl ösungsmöglichkeit aus wichtigem Grund 
ebenfalls einen Monat umfassen muss oder 
verkürzt werden darf.

Home-Offi  ce im Ausland
Vor allem in den Sommermonaten, aber nicht 
nur dann, hegen Arbeitnehmer vermehrt den 
Wunsch, Home-Offi  ce im Ausland machen zu 
dürfen, um Feriendomizil oder Heimaturlau-
be mit den berufl ichen Pfl ichten verbinden zu 
können. Wenn der Arbeitsort eines österrei-
chischen Arbeitnehmers ins EU-Ausland oder 

in Drittstaaten verlegt werden soll, stellt sich 
jedoch regelmäßig eine Vielzahl arbeits-, so-
zial- und steuerrechtlicher Fragen. Arbeitet ein 
Arbeitnehmer nicht nur »vorübergehend« im 
Ausland, dann kann der geänderte Arbeitsort 
zur Änderung des ohne Rechtswahl maßgeb-
lichen Arbeitsrechts führen (Art 8 ROM I-Ver-
ordnung). Zudem kann sich auch eine Änderung 
des Sozialversicherungsrechts ergeben (iSd Art 
13 VO 883/2004), wenn ein Arbeitnehmer, das1

in zwei Mitgliedstaaten eine Beschäftigung aus-
übt, in seinem Wohnsitzmitgliedstaat einen we-
sentlichen Teil seiner Tätigkeiten ausübt (25 % 
oder mehr). Zusätzlich können sich auch steuer-
rechtliche Fragestellungen (z. B. die Begründung 
einer Betriebsstätte durch die Home-Offi  ce-Tä-
tigkeit im Ausland) ergeben. Vor Zustimmung zu 
einer Home-Offi  ce-Tätigkeit im Ausland müssen 
daher alle erwähnten Punkte geklärt werden, 
um unliebsame Überraschungen für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer zu vermeiden.

Fazit
Vor dem Start von Home-Offi  ce ist zu empfeh-
len, die oben angeführten Eckpunkte zu klären 
und eine entsprechende Vereinbarung zu tref-
fen. Vor allem der Umfang des Home-Offi  ce, die 
Aufteilung der Home-Offi  ce-Tage, die Fixierung 
des Home-Offi  ce-Arbeitsortes im Inland (unter 
Berücksichtigung der in § 2h defi nierten Mög-
lichkeiten und Ausschluss der Home-Offi  ce-Tä-
tigkeit im Ausland) und die »zusätzliche« Kün-
digungsmöglichkeit sollten in einer Home-
Offi  ce-Vereinbarung geregelt werden. Daneben 
sollte zur Vereinheitlichung eine  Policy für die 
gesamte Belegschaft mit den genannten Rah-
menbedingungen als Basis für die Einzelver-
einbarungen erlassen werden.  
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